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Disease Management Programme 

DMP künftig auch für die Behandlung rheu-
matoider Arthritis  
Berlin, 18. März 2021 – Patientinnen und Patienten mit rheumatoider 
Arthritis haben künftig die Möglichkeit, sich in einem strukturierten Be-
handlungsprogramm (DMP) leitliniengerecht betreuen und im Umgang 
mit ihrer Erkrankung schulen zu lassen. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) hat die Details zur Teilnahme und den verschiedenen me-
dizinischen Versorgungsaspekten beschlossen. Die rheumatoide Arthri-
tis zählt zu den häufigsten rheumatischen Erkrankungen, etwa 1 % der 
Erwachsenen in Deutschland sind betroffen. Das neue DMP steht zur 
Verfügung, sobald die gesetzlichen Krankenkassen mit Ärztinnen und 
Ärzten und/oder Krankenhäusern Verträge zur praktischen Umsetzung 
des DMP abgeschlossen haben. 

Rheumatoide Arthritis 

Die rheumatoide Arthritis ist eine chronisch entzündliche systemische 
Autoimmunerkrankung: Aus noch ungeklärter Ursache greift das körper-
eigene Abwehrsystem die Innenhaut der Gelenke an. Unbehandelt führt 
die Erkrankung zu einer Zerstörung der Gelenke. Auch Sehnen, Bänder, 
Schleimbeutel und innere Organe können befallen werden und zu einer 
verkürzten Lebenserwartung führen.  

Wesentliche Bestandteile des DMP 

Das DMP richtet sich an erwachsene Patientinnen und Patienten mit ei-
ner gesicherten Diagnose der rheumatoiden Arthritis. Eine sorgfältige 
Diagnostik ist zum einen geboten, um die vielfältigen nicht-entzündlich-
rheumatischen Ursachen für Beschwerden – vor allem von degenerati-
ven Gelenkveränderungen – abzugrenzen. Zum anderen ist sie aber 
auch entscheidend, um den weiteren Verlauf der Erkrankung abzuschät-
zen und die optimale therapeutische Strategie zu wählen. 

Zu den therapeutischen Zielen des DMP gehört es in erster Linie, eine 
möglichst langanhaltende Remission – also eine fast völlige Entzün-
dungs- und Beschwerdefreiheit – oder eine niedrige Krankheitsaktivität 
zu erreichen. Gelenkschäden sollen vermieden, die Funktionalität und 
Beweglichkeit verbessert und Schmerzen reduziert werden. Die vorgese-
hene Behandlung von Begleiterkrankungen trägt ebenfalls dazu bei, die 
Lebenserwartung der Patientinnen und Patienten zu verlängern.  
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  Die therapeutischen Maßnahmen, die der G-BA in die DMP-Anforderun-
gen aufgenommen hat, reichen von lebensstilbezogenen Schulungen 
über Physio- und Ergotherapie bis hin zu Empfehlungen für eine medika-
mentöse Therapie mit Glukokortikoiden oder mit krankheitsmodifizie-
renden Antirheumatika in drei Therapiestufen und einem „Ausschlei-
chen“ der Arzneimittelgabe.  

Der G-BA legt den Beschluss nun dem Bundesministerium für Gesund-
heit zur Prüfung vor. Nach einer Nichtbeanstandung treten die Anforde-
rungen an das DMP Rheumatoide Arthritis am ersten Tag des auf die 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger folgenden Quartals in Kraft. An-
schließend können Verträge zur praktischen Umsetzung beschlossen 
werden. 

Hintergrund – Disease-Management-Programme 

Disease-Management-Programme (DMP) sind strukturierte Behand-
lungsprogramme, die für bestimmte chronische Erkrankungen entwi-
ckelt und angeboten werden. Ein koordiniertes Vorgehen bei der Be-
handlung soll dazu beitragen, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflus-
sen und unnötige Komplikationen und Folgeschäden zu vermeiden. Mit-
tels Schulungen werden die Patientinnen und Patienten beim Umgang 
mit der Erkrankung und in ihrer Gesundheitskompetenz gestärkt.  

Der G-BA hat gemäß § 137f SGB V die Aufgabe, chronische Erkrankun-
gen auszuwählen, die für ein DMP geeignet sind. Die Anforderungen an 
ein DMP und die Dokumentation werden dann von ihm in der DMP-An-
forderungen-Richtlinie geregelt: die empfohlene medizinische Behand-
lung nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft, Qualitätssicherungs-
maßnahmen, Anforderungen an die Einschreibung der Versicherten in 
ein Programm sowie Schulungen der Leistungserbringer und der Versi-
cherten. Weitere Informationen zu bestehenden DMP und der Umset-
zung durch Leistungserbringer und Krankenkassen sind auf der Website 
des G-BA zu finden: Disease Management Programme 

https://www.g-ba.de/richtlinien/83/
https://www.g-ba.de/richtlinien/83/
https://www.g-ba.de/themen/disease-management-programme/
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien 
den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 73 Millionen Versicherte. Der 
G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. 
Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entspre-
chend der Patientenbeteiligungsverordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an 
den Beratungen des G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament 
durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die kon-
krete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charak-
ter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Not-
wendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem 
hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de. 

http://www.g-ba.de/

